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Musik-Schallpegelgrenzwerte    
Es wird auf die Schall und Laserverordnung vom 28.02.2007 aufmerksam gemacht. Die Mel-
dung für Veranstaltungen über 93 dB(A) gemäss Schall- und Laserverordnung vom 21.07.2015 
bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Bewilligung. 
 

 
Alkoholabgabe CHF 0.00 
Überzeitbewilligung Zusatz! 
Bearbeitungsgebühr 

CHF 
CHF 

40.00 
0.00 

Total CHF 40.00  
 
Die Rechnung folgt mit separater Post. 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Zustellung bei der Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Bern, Münsterplatz 3a, 3011 Bern, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde 
ist schriftlich mindestens im Doppel mit einem Antrag, der Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, einer Begründung sowie einer Unterschrift einzureichen. Greifbare Beweismittel sind beizu-
legen. 
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Kopie an: 
- Gemeindeverwaltung Matten 
- Kantonspolizei Interlaken (per Mail) 
- Flugplatzinfos (per Mail) 
- Buchhaltung RSA 
 
 


